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Berichterstatter : IRLAND

1. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass es sich bei der
angemeldeten Transaktion um einen Zusammenschluss im Sinne von Artikel 3 
Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle 
von Unternehmenszusammenschlüssen („EG-Fusionskontrollverordnung“) handelt.

2. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der relevante 
Produktmarkt der Markt für Gas Gensets mit einer Leistung von mehr als 0,5 MW ist.

3. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der relevante 
geographische Markt für Gas Gensets mit einer Leistung von mehr als 0,5 MW 
mindestens den EWR umfasst, wahrscheinlich sogar global ist.

4. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der 
vorgeschlagene Zusammenschluss wirksamen Wettbewerb im Markt für Gas Gensets 
mit einer Leistung von mehr als 0,5 MW nicht erheblich aufgrund unilateraler Effekte 
behindern wird.

5. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der 
vorgeschlagene Zusammenschluss wirksamen Wettbewerb im Markt für Gas Gensets 
mit einer Leistung von mehr als 0,5 MW nicht erheblich aufgrund koordinierter Effekte 
behindern wird.

6. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der 
vorgeschlagene Zusammenschluss wirksamen Wettbewerb nicht erheblich durch 
Ausgrenzung der Packager behindern wird.

7. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass es
unwahrscheinlich ist, dass der vorgeschlagene Zusammenschluss
wettbewerbsbeschränkende Auswirkungen zum Nachteil der Verbraucher haben wird.

8. Der Beratende Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass der angemeldete 
Zusammenschluss mit dem Binnenmarkt und der EWR-Abkommen gemäß Artikel 2 
Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 1 der EG-Fusionskontrollverordnung und Artikel 57 des 
EWR Abkommens vereinbar erklärt werden soll.
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7. Der Beratende Ausschuss schlägt vor, diese Stellungnahme im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu veröffentlichen.
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